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Verfahrensvermerke

1. Die Darstellung der Grenzen und Bezeichnungen der Flurstücke stimmt mit dem Liegenschaftskataster
überein (Stand: ........................) Für die Lagegenauigkeit der Grenzdarstellung im Plan wird nicht
garantiert.

Eilenburg, .................... Siegel ..................................................
Landratsamt LK Nordsachsen
Vermessungsamt

2. Der Stadtrat der Stadt Dahlen hat in seiner Sitzung am 25.05.2023 den Bebauungsplan, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) als Satzung beschlossen.

Dahlen, .................... Siegel ..................................................
Löwe , Bürgermeister

3. Die Genehmigung der Satzung des Bebauungsplans , bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und
den textlichen Festsetzungen (Teil B), wurde von der höheren Verwaltungsbehörde mit Verfügung vom
.................... mit Az. ........................................ erteilt.

Eilenburg, .......................... Siegel       ...............................

4. Es wird bestätigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans mit dem hierzu ergangenen Beschluss des
Stadtrats vom 25.05.2023 übereinstimmt.

Ausgefertigt, Dahlen, ................... Siegel ..................................................
Löwe , Bürgermeister

5. Die Genehmigung des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der Plan während der Dienststunden
von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurden
am ........................ ortsüblich bekannt gemacht. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die
Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die Satzung ist am ........................ in
Kraft getreten.

Dahlen, .................... Siegel ..................................................
Löwe , Bürgermeister

Planteil B (Textliche Festsetzungen)

Textliche Festsetzungen, örtliche Bauvorschriften sowie Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

I. Textliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 4 BauNVO)

Im Allgemeinen Wohngebiet sind Wohngebäude und die Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO zulässig. Betriebe des
Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe und Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und
Tankstellen sind nicht zulässig.

2. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

2.1. Je Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze für das Abstellen von Fahrzeugen auf dem zugehörigen Grundstück zu
errichten.

2.2. Je Grundstück ist nur eine Zufahrt mit einer Breite von max. 6 Metern zulässig.

2.3. Garagen sind auf den Grundstücksflächen zulässig. Der Mindestabstand der Garagen zur Straßenbegrenzungslinie
beträgt 5,0 m.

3. Geh, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

3.1. Die gemäß Planeinschrieb mit GFL gekennzeichnete Fläche ist mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht GFL zugunsten
der Mitnetz Strom mbH zu belasten. Das Leitungsrecht umfasst die Befugnis der zuständigen Unternehmensträger,
unterirdische Stromleitungen zu verlegen und zu unterhalten. Die Stromleitungen dürfen erst dann überbaut werden, wenn
mit einer Verlegung der Leitungen sichergestellt ist, dass die dazugehörigen Schutzstreifen eingehalten werden.

3.2. Die gemäß Planeinschrieb mit F gekennzeichnete Fläche ist mit einem Fahrrecht zugunsten der Eigentümer der Adresse
Ladestraße 7/8 zu belasten. Das festgesetzte Fahrrecht umfasst die Befugnis der Anlieger, eine zeitlich uneingeschränkte
Anbindung der Adresse an die öffentliche Verkehrsfläche Ladestraße sicherzustellen.

4. Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Nach § 15 Abs. 2 SächsBO müssen Gebäude einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Es ist durch passive
Schallschutzmaßnahmen sicherzustellen, dass schädliche Umwelteinwirkungen im Innenbereich (schutzbedürftige Räume)
der Wohngebäude ausgeschlossen werden können. Das gesamte bewertete Schalldämm-Maß R'w,res der Außenbauteile ist
so zu wählen, dass sie mindestens den Anforderungen der DIN 4109-1 :2018-01, Abschnitt 7 entsprechen. Im Rahmen
nachgelagerter Genehmigungsverfahren ist für Neubauten ab Lärmpegelbereich IV und höher der Nachweis über die
Einhaltung des erforderlichen Schalldämmmaßes von Außenbauteilen nach DIN 4109 zu erbringen. Bei der Anordnung von
Schlaf- und Kinderzimmern an der lärmzugewandten Gebäudeseite sind die maßgeblichen Außenlärmpegel und
Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 für die Nacht heranzuziehen. Mittels „architektonischer Selbsthilfe" sind die Wohn- und
Schlafräume innerhalb der Lärmpegelbereiche IV den von der Hainstraße abgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Bei der
Zuordnung auf die lärmabgewandte Seite haben Schlafräume Vorrang. Ist die Anordnung von Schlaf- und Kinderzimmern in
Ausnahmefällen in Richtung der Hainstraße nicht auszuschließen, sind Lüftungseinrichtungen, die eine ausreichende
Luftwechselrate ermöglichen, vorzusehen.

5. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

5.1 G 1 - Entsiegelung: Innerhalb des Geltungsbereichs sind bestehende Versiegelungen vollständig zu entfernen.
5.2 G 2 - Anlage einer Hecke: Innerhalb der festgesetzten Maßnahmenflächen ist auf einer Gesamtlänge von mindestens

150 m und auf einer Breite von mindestens 3 m eine 2-reihige Laubstrauchhecke aus heimischen, standortgerechten
Gehölzen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es sind verpflanzte Sträucher mit 4 Trieben und einer Höhe von 60 bis
100 cm mit einem Pflanzabstand von 1,5 m der Arten Roter Hartriegel, Haselnuß, Weißdorn, Gewöhnlicher Schneeball,
Schwarzer Holunder zu verwenden. Abgehende Gehölze sind zu ersetzen.

II. Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

(1) Denkmalschutz/Archäologie: Das Vorhabenareal liegt in einem archäologischen Relevanzbereich. Die archäologische
Relevanz des Vorhabengebietes belegen archäologische Kulturdenkmale aus dem Umfeld, die nach § 2 SächsDSchG
Gegenstand des Denkmalschutzes sind (vorgeschichtliche Siedlungsspuren [66530- 02]). Vor Beginn von Bodeneingriffen im
Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten müssen durch das Landesamt für Archäologie im von Bautätigkeit betroffenen
Areal archäologische Grabungen durchgeführt werden. Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu
dokumentieren. Wer Sachen, Sachgesamtheiten, Teile oder Spuren von Sachen entdeckt, von denen anzunehmen ist, dass
es sich um Kulturdenkmale handelt, hat dies unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Der Fund und die
Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Tages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und zu sichern,
sofern nicht die zuständige Fachbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Ausführende Firmen sind auf die
Meldepflicht hinzuweisen.

Der südwestliche Bereich des Plangebietes befindet sich im Umgebungsbereich eines Kulturdenkmals. Bei
Genehmigungsfreistellungsverfahren gemäß § 62 SächsBO ist vor Beginn der Baumaßnahme im südwestlichen Bereich ein
Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 12 SächsDSchG bei der unteren Denkmalschutzbehörde des
Landratsamtes Nordsachsen zu stellen.

Bei Genehmigungsfreistellungsverfahren gemäß § 62 SächsBO vor Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten sind durch
das Landesamt vor Archäologie (LfA) im von Bautätigkeit betroffenen Areal archäologische Grabungen durchzuführen.
Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren.

Die ausführenden Firmen für Bodeneingriffe (Erschließungs-, Abbruch-, Ausschachtungs- und Planierarbeiten) sind durch den
Bauherrn auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß 20 Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) hinzuweisen.
Funde sind unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Nordsachsen anzuzeigen.

(2) Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen
Die Baufeldfreimachung mit Rodung der Gehölze und Abriss der Bestandsstrukturen haben zwischen dem 1. September und
dem 28. Februar, außerhalb der Hauptbrutzeit, zu erfolgen. Sollte ein Baubeginn außerhalb der Reproduktionszeit nicht
möglich sein, ist durch fachkundiges Personal eine artenschutzrechtliche Begehung der Fläche vor Beginn der Arbeiten
durchzuführen.

(3) Anbringung von Quartierkästen für Fledermäuse und Nisthilfen für höhlenbrütende Vogelarten
Gemäß Vorsorgeprinzip sind Nisthilfen für gehölzbrütende Vogelarten (2 Stk.) und Fledermäuse (Ersatzquartiere für
Sommerquartiere, 2 Stk.) an den neu errichteten oder den vorhandenen Gebäude-/Gehölzstrukturen im direkten
räumlich-funktionalen Zusammenhang anzubringen.

(4) Sollte ein Baubeginn außerhalb der Reproduktionszeiten nicht möglich sein, ist vor Baubeginn eine artenschutzrechtliche
Begehung der Fläche durchzuführen. Erst nach artenschutzrechtlicher Freigabe der Fläche kann mit dem Bau begonnen
werden, sofern keine Artnachweise oder Nachweise von Lebensstätten geführt werden konnten.

(5) Bodenschutz: Baulich nicht in Anspruch genommenen Flächen sind innerhalb des Bauvorhabens vom Baubetrieb freizuhalten,
um die Böden vor Kontamination und sonstiger Devastierung zu schützen. Bodenbelastungen (z.B. Verdichtung und
Durchmischung von Böden mit Fremdstoffen) sind prinzipiell auszuschließen.

(6) Die Gestaltung mit Stein-, Kies- und Schotterbeeten, insbesondere die Abdeckung des Bodens mit Folien und Vliesen sind
unzulässig.

(7) Beleuchtung: Die Straßenbeleuchtung sowie die Beleuchtung an den einzelnen Gebäuden sind mit insektenfreundlicher
Beleuchtung auszustatten. Es werden weniger Insekten durch die Beleuchtung angezogen und im natürlichen
Lebensrhythmus gestört, ein zusätzliches Insektensterben wird vermieden.

(8) Lärmpegelbereiche: Innerhalb der überbaubare Grundstücksflächen sind im Allgemeinen Wohngebiet durch die
Lärmpegelbereiche nachrichtlich dargestellt. In den durch die Abgrenzung der Lärmpegelbereiche gebildeten Teilflächen
gelten für alle Gebäudeseiten die Lärmpegelbereiche entsprechend der jeweiligen römischen Ziffer. Die in der DIN 4109 für
diese Lärmpegelbereiche festgelegten Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen sollen bei der
Errichtung, Erweiterung oder Änderung von Gebäuden mit schutzwürdigen Aufenthaltsräumen eingehalten werden. Im
Rahmen einer Grundrissorientierung sollen schutzbedürftige Räume (Schlaf-, Gäste- und Kinderzimmer) sowie
Außenwohnbereiche (zum Beispiel Terrassen und Balkone) an der lärmabgewandten Seite angeordnet werden.

(9) Einsicht in DIN-Normen: Die der Planung zu Grunde liegenden DIN-Vorschriften können während der Dienstzeiten bei der
Stadtverwaltung Dahlen, Markt 4, 04774 Dahlen eingesehen werden.

(10) Ausrichtung schutzbedürftiger Räume: Bei der Anordnung von Schlaf- und Kinderzimmern an der lärmzugewandten
Gebäudeseite sind die maßgeblichen Außenlärmpegel und Lärmpegelbereiche gemäß DIN 4109 für die Nacht heranzuziehen.
Mittels „architektonischer Selbsthilfe" sind die Wohn- und Schlafräume innerhalb der Lärmpegelbereiche IV den von der
Hainstraße abgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Bei der Zuordnung auf die lärmabgewandte Seite haben Schlafräume
Vorrang. Ist die Anordnung von Schlaf- und Kinderzimmern in Ausnahmefällen in Richtung der Hainstraße nicht
auszuschließen, sind Lüftungseinrichtungen, die eine ausreichende Luftwechselrate ermöglichen, vorzusehen.

(11) Immissionsschutz: Wenn zur Heizung- und/oder Warmwasserbereitung eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und/oder ähnliche
stationäre Geräte (z. B. Lüftungsanlagen) verwendet werden sollen, sind zur Vermeidung von schalltechnischem
Konfliktpotential die Hinweise des "Leitfadens für die Verbesserung des Schutzes gegen Lärm bei stationären Geräten" der
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) in der gültigen Fassung zu beachten und umzusetzen. Dieser
Leitfaden ist im Internet unter https:I/www.lai-immissionsschutz.de (Punkt Veröffentlichungen, Physikalische Einwirkungen) zu
finden.

Zur Vermeidung von Belästigungen durch Rauchgas wird auf die Regelungen der Ersten Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen - 1. BlmSchV) - insbesondere auf
die Ableitbedingungen des § 19 - hingewiesen. So muss z. B. die Austrittsöffnung von Schornsteinen bei Feuerungsanlagen
für feste Brennstoffe mit einer Gesamtwärmeleistung bis 50 Kilowatt in einem Umkreis von 15 Metern die Oberkanten von
Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen um mindestens 1 Meter überragen.

(12) Stromleitungen: Im südöstlichen Geltungsbereich sind bestehende Hausanschlussleitungen der benachbarten Bebauung
nachrichtlich in die Planzeichnung übernommen. Infolge der Neuaufteilung des Gebietes sind die Leitungen umzuverlegen.
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(13) Grundwasserschutz: Jegliche Arbeiten, die so tief in den Boden eindringen, dass sie sich unmittelbar oder
mittelbar auf die Bewegung, die Höhe oder die Beschaffenheit des Grundwassers auswirken können (z.B.
Bohrungen zur Errichtung eines Gartenbrunnens), sind dem Landratsamt Nordsachsen, untere
Wasserbehörde, einen Monat vor Beginn der Arbeitenanzuzeigen
(§ 49 Abs. 1 S. 1 Wasserhaushaltsgesetz). Werden bei diesen Arbeiten Stoffe in das Grundwasser
eingebracht, ist anstelle der Anzeige eine Erlaubnis erforderlich, wenn sich das Einbringen nachteilig auf
die Grundwasserbeschaffenheit auswirken kann (§ 49 Abs. 1 S. 2 Wasserhaushaltsgesetz).
Ist zur Beheizung/Kühlung von Gebäuden sowie der Warmwasserbereitung eine geothermische Nutzung
des Untergrundes in Form von Erdwärmesondenanlagen vorgesehen, ist für deren Errichtung und Betrieb
6 Wochen im Voraus eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Nordsachsen, untere
Wasserbehörde, zu beantragen. Die Errichtung und der Betrieb von Erdwärmekollektorenanlagen sind bei
der unteren Wasserbehörde 4-6 Wochen im Voraus anzuzeigen.

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (z.B.
Heizölverbraucheranlagen) sind gemäß den Anforderungen des § 40 AwSV bei der unteren
Wasserbehörde anzuzeigen.

Ergänzend zu den aufgezeigten Versickerungsmöglichkeiten am Standort sollte auch die
Regenwasserspeicherung über ober- und unterirdische Zisternen mit Überlaufversickerung in Erwägung
gezogen werden.

(13) Sicherung privater Verkehrsflächen: Zur rechtlichen Sicherung einer Anbindung an öffentlichen
Verkehrsflächen für die geplanten Grundstücke ohne direkten Zugang ist eine Grunddienstbarkeit und
eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Bauaufsichtsbehörde oder die Übernahme einer
Baulast erforderlich und das Eintreten baurechtswidriger Zustände zu verhindern.
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Planteil A (Planzeichnung)
Planzeichenerklärung

I. zeichnerische Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und § 9 Abs. 2 BauGB, §§ 16-21a BauNVO)

GRZ 0,3 max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

II max. Zahl der Vollgeschosse

3. Bauweise, überbaubare Grundfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22, 23 BauNVO)

Baugrenze

o offene Bauweise

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung

private Zufahrt

Fuß- und Radweg (F+R)

6. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Mit Fahrrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

GFL Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

II. Planunterlagen gemäß § 1 Abs. 2 PlanZV und sonstige Planzeichen ohne Normcharakter

Flurstücksgrenze 223 Flurstücksnummer

Bemaßung in m

Bauliche Anlage (Bestand) Bauliche Anlage (Rückbau)

Erläuterung der Nutzungsschablone

III. nachrichtliche Übernahmen

Stromleitungen (Mitnetz Strom) Geländehöhe ü. NN in m Höhenpunkt

Lärmpegelbereich nach DIN 4109 (Ausgabe Januar 2018)

Abgrenzung Lärmpegelbereich nach DIN 4109 (Ausgabe Januar 2018)

WA

Vorhabenträger

809 mm x 780 mm
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Übersichtskarte (Maßstab 1:20.000)

Grenze der räumlichen Geltungsbereichs

Quelle: DTK25 10/2021 © RAPIS GeoSN

Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. vom 3.11.2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), die
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert
worden ist.

Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990
(BGBl. 1991 I S. 58), Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)
geändert worden ist.

Sächsische Bauordnung (SächsBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016
(SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember
2022 (SächsGVBl. S. 705) geändert worden ist.
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Dahlen 2690/1; 2690/2
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Bebauungsplan
"Wohngebiet Hainstraße"

4. Entwurf
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Entwurfsverfasser

planaufstellende Kommune

Planerische Grundlage: ALKIS 05/2023 © geoSN Sachsen, dl-de/by-2-0
https://www.geodaten.sachsen.de/index.html
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Stadt Dahlen
Markt 4, 04774 Dahlen
fon (0 34 361) 812-0 mail info@rathaus-dahlen.de

Zahl der Vollgeschosse
Grundflächenzahl (GRZ)

Art der baulichen Nutzung

Bauweise

IV

ED

5. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB)

Bezeichnung der MaßnahmeG2
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